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Die Firma Riedel Bau GmbH beabsichtigt im nördlichen Bereich 
des bestehenden Betriebsgeländes in Bergrheinfeld ein Hal-
lengebäude für eine Lehrwerkstatt zu errichten, die nicht voll-
ständig in dem zur Bebauung vorgesehenen Vorhabenbereich 
liegt. 

Ferner soll mit der Änderung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans	 die	 Festsetzung	 der	 privaten	 Grünflächen,	 die	
gleichzeitig	 als	 Flächen	 zum	Schutz,	 zur	 Pflege	 und	 zur	 Ent-
wicklung	von	Boden,	Natur	und	Landschaft	definiert	sind,	an	
die	tatsächlich	bepflanzbaren	Flächen	angepasst	werden.

Mit der Errichtung der Lehrwerkstatt und der punktuellen Ver-
änderung von Umfang, Lage und Zuschnitt der Grün- und 
Ausgleichsflächen	geht	auch	eine	geringfügige,	sehr	kleinräu-
mige	Umnutzung	von	Lagerflächen	in	den	an	die	Grünflächen	
angrenzenden Bereichen des Vorhabensgebiets einher. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Zuläs-
sigkeit	 der	 geplanten	Nutzungen	 zu	 schaffen,	 hat	 die	 Firma	
Riedel Bau GmbH die Änderung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans mit Schreiben vom 25.07.2019 und vom 
15.10.2019 beantragt. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bergrheinfeld hat der geplan-
ten Änderung der Begrünung / Randeingrünung mit Beschluss 
vom 22.10.2019 bereits grundsätzlich zugestimmt und nun 
die entsprechende Änderung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan eingeleitet. 

Die Gemeinde unterstützt damit die Optimierung der Lehr-
lingsausbildung eines ortsansässigen Betriebes und stärkt  
damit den bestehenden Standort für das Baugewerbe in Berg-
rheinfeld. 

Die	Neuordnung	der	Grünflächen	dient	einer	angemessenen	
landschaftlichen Einbindung und der ausreichenden Bereitstel-
lung	von	Grün-	und	Ausgleichsflächen	innerhalb	des	Plange-
biets.

1   A N L A S S  U N D  Z I E L  D E R  1 .  T E I L Ä N D E R U N G 
D E S  B E B A U U N G S P L A N S
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2 .1  Re ch t l i c he  G rund lagen

Rechtsgrundlagen für die 1. Teiländerung des Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans „Riedelgelände“ sind 

 

• das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom  03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728)

• die Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-
1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. De-
zember 2020 (GVBl. S. 663) 

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786)

• sowie der Planzeichenverordnung in der Fassung vom 18. 
Dezember 1990 (BGBL.1991 I S.58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

Die Bebauungsplanänderung erfolgt als Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan nach § 12 BauGB. Der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan des Vorhabenträgers in der Fassung 25.07.2019, 
redationell geändert am 01.02.2021, mit Ergänzungen vom 
10.10.2019, bezieht sich auf die zu ändernden Teilbereiche 
und wird Bestandteil der Bebauungsplanänderung.

Da die 1. Teiländerung des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes ausschließlich geringfügige Anpassungen innerhalb der 
festgesetzten	Bauflächen	(Vorhabenbereich)	und	Verschiebun-
gen	 von	Grünflächen	 innerhalb	 des	 Plangebietes	 beinhaltet,	
die	die	grundsätzliche	Zielsetzung	der	Planung	nicht	betreffen,	
hat der Gemeinderat der Gemeinde Bergrheinfeld in seiner Sit-
zung am 27.10.2020 beschlossen, den rechtskräftigen Bebau-
ungsplan „Riedelgelände“ in der Fassung vom 23.05.2016 im 
Vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern.

Die ergänzenden Anwendungsvoraussetzungen des Verein-
fachten Verfahrens nach § 13 BauGB werden erfüllt:

• Durch die Bebauungsplanänderung wird nicht die Zulässig-
keit	von	Vorhaben	begründet,	die	der	Pflicht	zur	Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG oder 
nach Landesrecht unterliegen.

2   P L A N U N G S R E C H T L I C H E  V O R A U S S E T Z U N G E N
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• Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter bestehen infolge der 
Bebauungsplanänderung nicht

• Anhaltspunkte,	dass	bei	der	Planung	Pflichten	zur	Vermei-
dung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Un-
fällen nach § 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu 
beachten sind, liegen nicht vor.

Die Gemeinde Bergrheinfeld macht von den Anwendungsmög-
lichkeiten des Vereinfachten Verfahrens wie folgt Gebrauch: 

Verkürztes Aufstellungsverfahren

Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird auf eine frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
(frühzeitige	Öffentlichkeits-	und	Behördenbeteiligung)	verzich-
tet. 

Keine Umweltprüfung

Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von 
den Angaben nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB 
abgesehen; § 4c BauGB wird nicht angewendet.

2 .2  F l ä chennu t zungsp lan 

Der wirksame Flächennutzungsplans in der Fassung der 5. 
Änderung vom 26.08.2005 stellt den Geltungsbereich der 
Bebauungsplanänderung	als	gewerbliche	Bauflächen,	umge-
ben von einer zu erhaltenden bzw. zu entwickelnden Randein-
grünung, dar. 

Davon Abweichende Festsetzungen werden mit der Bebau-
ungsplanänderung	 nicht	 getroffen.	 Somit	 kann	 auch	 die	 1.	
Teiländerung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans wei-
terhin als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt angesehen 
werden.

Gemeinde Bergrheinfeld
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Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans in der rechtskräftigen Fassung vom 23.05.2016 mit einer 
Größe von 8,93 ha liegt im Nordosten der Gemeinde Berg-
rheinfeld	und	erstreckt	sich	mit	Erschließungsflächen	randlich	
in das Stadtgebiet Schweinfurt, Gemarkung Oberndorf, hinein.

Die 1. Teiländerung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
umfasst	 lediglich	 kleine	 Teilflächen	mit	 einer	Größe	 von	 ca.	
0,32 ha innerhalb des Geltungsbereichs des rechtskräftigen  
Bebauungsplans und berührt die Gemarkung Oberndorf nicht.

Von	der	Planänderung	betroffen	sind	jeweils	Teilflächen		

• der	 FlurNr.	 1858,	 Vorhabensbereich	 und	 Grünfläche	 zur	
Randeingrünung (R4) am südwestlichen Rand des bisheri-
gen Geltungsbereichs

• der FlurNrn. 1862 und 1863, Vorhabensbereich und Grün-

Abb. 1: Ausschnitt des Flä-
chennutzungsplans der Ge-
meinde Bergrheinfeld mit 
Kennzeichnung der Lage 
des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Riedel-
gelände“, unmaßstäblich 
 
Quelle: Gemeinde Bergrhein-
feld 2005

3  L A G E  U N D  U M F A N G  D E R  P L A N Ä N D E R U N G E N
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Abb. 2: Luftbild mit Kenn-
zeichnung der Lage des 
Vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans „Riedelge-
lände“,  unmaßstäblich 
 
Quelle: FIS-Natur online 
(FIN-WEB) / arc.grün 2020

bestandsflächen	(G)	im	nördlichen	Teilbereich	

• der FlurNrn. 1862, 1862/1, 1861, 1860, 1857 und 547/3 
(Landwehrgraben),	 jeweils	 Teilflächen	 des	 Vorhabensbe-
reichs,	der	Grünbestandsflächen	(G),	der	Randeingründung	
(R1)	und	der	Verkehrsflächen.

 
Der Änderungsbereich schließt damit sowohl die für die Lehr-
werkstatt	 benötigte	 geringfügige	 Erweiterung	 der	 Bauflä-
chen nach Norden als auch die Änderung und Verschiebung 
der	 Grünflächen	 am	 südwestlichen	 Gebietsrand	 und	 in	 den	
Übergangsbereichen	von		Bau-	und	Vorhabensflächen	 in	die	
angrenzenden zu erhaltenden Grünbestände ein. 

Die	 geplanten	 Lagerflächen	 liegen	 innerhalb	 der	 bereits	 als	
Vorhabensbereich festgesetzten Flächen, so dass diesbezüg-
lich keine Planänderung erforderlich wird.

Der Umfang der Planänderungen ist in Kap. 5 nach Flächen 
zusammengestellt.

Gemeinde Bergrheinfeld
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4   I N H A L T E  D E R  1 .  T E I L Ä N D E R U N G  D E S  V O R -
H A B E N B E Z O G E N E N  B E B A U U N G S P L A N E S

Der zulässige bauliche und betriebliche Umfang des Vorha-
bens	ergibt	sich	ebenso	wie	die	Grünflächenplanung	aus	dem	
Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) des Vorhabenträgers, 
der in den geänderten Teilen Bestandteil des Bebauungsplanes 
wird.

Im Einzelnen sind folgende Planänderungen veranlasst:

4 .1  A r t  und  Maß  de r  bau l i chen  Nu t zung

Der	Vorhabenbereich	wird	zulasten	der	Grünbestandsflächen	
G	um	die	für	die	Lehrwerkstatt	zusätzlich	benötigte	Bauflächen	
minimal nach Nordosten erweitert.

Im Südwesten wird der Vorhabenbereich zur Nutzung als 
Lagerflächen	zulasten	der	Randeingrünung	R4	auf	einer	Teil-
fläche	um	ca.	5	m	nach	Süden	erweitert;	in	diesem	Zuge	wird	
auch Sorge getragen, dass der unterirdische Verlauf der 20 kV-
Leitung der ÜZ einschließlich eines Schutzstreifens von beid-
seits	1	m	sowohl	von	Bebauung	als	auch	von	Gehölzpflanzun-
gen freigehalten wird (vgl Kap. 4.4).

Zur	 Klarstellung	 werden	 kleinflächige	 Korrekturen	 wie			
Bestandsanpassungen	 in	 der	Abgrenzung	 von	Vorhabensflä-
chen,	Grünbestandsflächen	und	Verkehrsflächen	(tatsächlicher	
Böschungsverlauf und Grünbestand, Zufahrtsbereich, etc.) am 
östlichen Rand des Plangebietes vorgenommen.

Regelungen zu Art und Maß der zulässigen baulichen Nutzun-
gen ändern sich dadurch nicht.

4 .2  E r s ch l i eßung ,  Ve rkeh r s f l ä chen , 
Ve rkeh r s l ä rm

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt den 
Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans entspre-
chend	 über	 die	 bereits	 realisierte	 öffentliche	 Zufahrtsstraße.	

Gemeinde Bergrheinfeld
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Diese bindet das Plangebiet über die Staatsstraße St 2274 
(ehemals B 26) an das übergeordnete Verkehrsnetz an.

Sie verläuft bereits auf dem Gebiet der Stadt Schweinfurt, 
Gemarkung Oberndorf. 

Mit der Bebauungsplanänderungen werden über Bestandsan-
passungen im Zufahrtsbereich auf das Gelände des Vorhaben-
trägers hinaus keine neue Anforderungen an die Erschließung 
gestellt. 

Die benachbarte Wohnbebauung ist durch das Abrücken der 
Zufahrtsstraße vom Allgemeinen Wohngebiet vor erheblich 
störenden und die Orientierungswerte der DIN 18005 über-
schreitenden Belastungen aus Verkehrslärm ausreichend 
geschützt. 

Auch das mit der Nutzung der geplanten Lehrwerkstatt anzu-
nehmende zusätzliche tägliche Verkehrsaufkommen von 10 
Fahrten führt nicht zu Überschreitungen der maßgeblichen 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm. Die immissionsschutzrecht-
lichen Anforderungen werden weiterhin erfüllt (vgl. Schallgut-
achten zur Nutzungsänderung Hilfsbetrieb Riedel Bau GmbH 
Auktor Ingenieur GmbH , 23.07.2019,  Anhang 1). 

4 .3  Ve r -  und  En t so rgung ,  Umgang  m i t 
N i ede r s ch lag swas se r

Die Ver- und Entsorgung des Betriebsgeländes ist auch nach 
der Nutzungsaufnahme der Lehrwerkstatt über das bestehende 
Ver-/Entsorgungsnetz gesichert: Die Frischwasserversorgung 
erfolgt von den Stadtwerken Schweinfurt, zur Schmutzwasser-
beseitigung ist der Vorhabenbereich an die Kanalisation der  
Gemeinde Bergrheinfeld angeschlossen. Das Niederschlags-
wasser wird über ein planrechtlich genehmigtes Regenwasser-
becken (Absetz- und Rückhaltebecken) an der Südostecke des 
„Riedelgeländes“	mit	Überlauf	in	den	Vorflutgraben	an	der	öst-
lichen Gebietsgrenze abgeleitet. Die Energieversorgung des 
Plangebietes erfolgt über das Stromnetz der Überlandzentrale 
Lülsfeld eG  (ÜZ) sowie über die Erdgasleitung der Bayernwerk 
Netz GmbH. 

Da mit der Planänderung das zulässige Maß der baulichen 
Nutzung und der mögliche Versiegelungsgrad nur unwesent-
lich erhöht werden, sind die Ver- und Entsorgungseinrich-
tungen auch für die geplante bauliche Nutzung ausreichend 
dimensioniert. 

Gemeinde Bergrheinfeld
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4 .4  G rüno rdne r i s che  Fe s t s e t zungen  und 
Maßnahmen

Mit	 den	 bisher	 getroffenen	 Festsetzungen	 zur	 Grünordnung	
wird eine angemessene landschaftliche Einbindung der 
geplanten baulichen und betrieblichen Nutzungen sicherge-
stellt, dazu gehören insbesondere 

• Maßnahmen zur Randeingrünung im Westen, Süden und 
Norden (R) und 

• Maßnahmen zur Ortsrandeingrünung (O) zwischen Zu-
fahrtsstraße und bestehendem Wohngebiet

• der Erhalt des vorhandenen Grün- und Gehölzbestandes 
(G)  auf dem Betriebsgelände selbst.

Die	privaten	Grünflächen	sind	gleichermaßen	als	Flächen	zum	
Schutz,	zur	Pflege	und	zur	Entwicklung	von	Boden,	Natur	und	
Landschaft	 definiert	 und	 dienen	 der	 Vermeidung	 und	 dem	
Ausgleich der durch die zulässigen Nutzungen verursachten 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.  Darüber hin-
aus sind mit den Regelungen des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan dem Vorhabenbereich umfangreiche - inzwischen 
realisierte und im Rahmen der Ortsbegehungen durch die 
Planungsbeteiligten am 25.06. bzw. 05.12.2019 begutachte-
ten und abgenommenen -	 Ausgleichsflächen	und	 -maßnah-
men nördlich des Vorhabenbereichs dauerhaft und verbindlich 
zugeordnet (vgl. Kap. 4.5).

Inhalt	der	Bebauungsplanänderung	sind	lediglich	kleinflächige	
Änderung	der	festgesetzten	Grünflächen	wie	folgt:

• Reduzierung	 der	 privaten	 Grünflächen	 zur	 Randeingrü-
nung (R4, R1)  zugunsten einer geringfügigen Erweite-
rung	 der	 Vorhabenfläche;	 Reduzierung	 der	 randlichen	
Gehölzpflanzung	 (R4)	 aufgrund	 des	 unterirdischen	 Ver-
laufs	 einer	 von	 Gehölzpflanzungen	 freizuhaltenden	
Versorgungsleitung	 auf	 eine	 einreihige	 Heckenpflan-
zung; stattdessen ist die Entwicklung von Magerrasen  
auf	einer	bisher	befestigten	Lagerfläche	beabsichtigt.		

• Erweiterung	 der	 Grünbestandsflächen	 (G1,	 G2)	 und	 der	
Randeingrünung R2 im nördlichen Vorhabensbereich in Ori-
entierung an den tatsächlich begrünten Flächen (Anpassung 

Gemeinde Bergrheinfeld
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gemäß Bestandsaufmaß); Schließen von lückigen Gehölz-
beständen in den Böschungsbereichen und auf der Plateau-
fläche	durch	ergänzende	Anpflanzung	von	Sträuchern	und	
Heistern,	als	mind.	flächengleicher	Ersatz	für	die	im	Bereich	
der Randeingrünung R4 ursprünglich geplanten, nicht reali-
sierbaren	mehrreihigen	Heckenpflanzungen.	

• Ergänzende Festsetzungen	 und	 Hinweise	 zur	 Pflanzenver-
wendung und zur Auswahl von geeignetem Saatgut , sichern 
einen Mindeststandard an grüngestalterischer Qualität und 
ökologischer Funktionsfähigkeit der geplanten Grünstruktu-
ren. 

Die	notwendige	Grünflächenreduktion	 in	den	Randbereichen	
wird	 durch	 die	 Grünflächenerweiterungen	 ergänzend	 zum	
Grünflächenbestand	innerhalb	des	Betriebsgeländes	-	wie	von		
der Unteren Naturschutzbehörde, Landratsamt Schweinfurt, 
festgelegt (vgl. Ortsbegehung am 19.10.2017) und abgenom-
men (vgl. Ortsbegehung am 25.06.2019) - angemessen kom-
pensiert. Aufgrund des dichten Gehölzbestandes auf unmit-
telbar angrenzenden Flächen außerhalb des Plangebietes ist 
eine abschirmende Wirkung und die landschaftliche Einbin-
dung weiterhin gewährleistet.

4 .5  Na tu r s chu t z r e ch t l i c he  E i ng r i f f s r e -
ge lung  und  Ausg l e i ch smaßnahmen

In Anwendung des „Leitfadens“ des Bayerischen Staatsministe-
riums	für	Landesentwicklung	und	Umweltfragen	zur	„Eingriffs-
regelung in der Bauleitplanung“ wurden die zu erwartenden 
Eingriffe	in	Natur	und	Landschaft	im	Rahmen	der	Aufstellung	
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in der Fassung 
vom 23.05.2016 ermittelt. 

Der	dort	ermittelte	Ausgleichsflächenbedarf	von	ca.	8.511	qm	
wurde durch die in den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
aufgenommene	Ausgleichsfläche	(A)	nördlich	des	Vorhabens-
bereichs	mit	einem	Flächenumgriff	von	23.182	qm	kompen-
siert.	Davon	sind	8.846	qm	als	Ausgleichswert	anrechenbar;	
ein	Überschuss	mit	einem	Ausgleichsflächenwert	von	334	qm	
(Fläche	668	qm)	steht	zum	Ausgleich	von	Eingriffen	aus	ande-
ren Vorhaben zur Verfügung (vgl. Anlage 6a des rechtskräf-
tigen Vorhabenbezogenen Bebauungsplans vom 23.05.2016, 
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hier lediglich nachrichtlich in Anhang 2 beigefügt; die Maß-
nahmenfläche	ist	nicht	Bestandteil	der	1.	Teiländerung	des	Vor-
habenbezogenen Bebauungsplans).  

Unter Berücksichtigung der im Rahmen der 1. Teiländerung 
vorgenommenen	Anpassungen	wird	der	Eingriff	in	Natur	und	
Landschaft erneut bewertet und den geplanten Ausgleichs-
maßnahmen gegenübergestellt.

So stellen sich im Änderungsbereich der 1. Teiländerung mit 
einem Umfang von ca. 0,32 ha die maßgebliche Flächengrö-
ßen	 für	 die	 Ermittlung	 des	 Ausgleichsflächenbedarfs	 gegen-
über der rechtskräftigen Fassung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes wie folgt dar: 

• Reduzierung	des	Vorhabenbereichs	um	ca.	-	867	qm

• Zunahme	der	Verkehrsflächen	um							ca.	+198	qm

Demnach reduziert sich die im Geltungsbereich der 1. Teilän-
derung	als	Eingriff	zu	bewertende	Fläche	um	669	qm.	

Der	Umfang	der	Grünflächen,	die	gleichermaßen	Ausgleichs-
funktion	übernehmen,	erhöht	sich	hingegen	von	1.645	qm	um	
669	qm	auf	2.314	qm.	

Somit sind die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
durch die zulässigen Nutzungen aus dem Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans in der Fassung  vom 23.05.2016 einschließ-
lich der 1. Teiländerung vom 02.03.2021 im Sinne der natur-
schutzrechtlichen	Eingriffsregelung	hinreichend	kompensiert.	

4 .6  A r t en s chu t z

Im Rahmen der Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Riedelgelände“ vom 23.05.2016 wurde arten-
schutzrechtliche Belange betrachtet (vgl. Anlage 2 Bericht zur 
Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, Büro Struchholz, 
06.11.2013, hier nachrichtlich beigefügt in Anhang 3). 

Es	 wurde	 eine	 potenzielle	 Betroffenheit	 von	 Fortpflanzungs-	
und Ruhestätten von besonders streng geschützten Tierarten  
festgestellt. Unter Berücksichtigung der im Vorhabenbezoge-
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nen Bebauungsplan (Fassung vom 23.05.2016) festgesetzten 
und in die Ausgleichsplanung integrierten Vermeidungs- und 
vorgezogenen - inzwischen bereits realisierten - Ausgleichs-
maßnahmen zugunsten von Fledermäusen, Brutvögeln und 
Zauneidechsen wurden Verstöße gegen artenschutzrechtliche 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen. 

Neue	 und	 zusätzliche	 Betroffenheiten	 oder	 Verstöße	 gegen	
artenschutzrechtliche Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG und 
damit verbundene Vermeidungs- und Ausgleichserfordernisse, 
die nicht schon durch die in der rechtskräftigen Fassung des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans vom 23.05.2016 hin-
reichend festgesetzt wurden, ergeben sich aus der 1. Teilän-
derung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Riedelge-
lände“ nicht.

Die Nutzungsnderungen im Geltungsbereich der 1. Teilände-
rung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans stellen sich 
wie folgt dar:

Geplante Nutzungen im 
Geltungsbereich

rechtskräftige 
Fassung in qm

1. Teil-
änderung in qm

Differenz 
in qm 

Vorhabenbereich 1.414 547  - 867

Private	Grünflächen	 1.645 2.314 +	669	

Verkehrsflächen   166 364 +198

Gesamtfläche 
der 1. Bebauungsplanänderung

3.225
(0,32 ha)

3.225
(0,32 ha)

0

Tab. 1: Flächennutzungen 
im Änderungsbereich der 1. 
Teiländerung des Vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans 
„Riedelgelände“ vorher 
(rechtskräftige Fassung vom 
23.05.2016) und nachher   
(1. Teiländerung)

5   F L Ä C H E N B I L A N Z
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6   H I N W E I S E  Z U M  A U F S T E L L U N G S V E R F A H R E N
Der Gemeinderat der Gemeinde Bergrheinfeld hat in seiner 
öffentlichen	Sitzung	am	17.11.2020	beschlossen,	den	Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Riedelgelände“ in der Fas-
sung vom 23.05.2016 im Vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB zu ändern. Der Aufstellungsbeschluss zur 1. Teilände-
rung wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 30.11.2020 ortsüb-
lich bekannt gemacht. 

In seiner Sitzung am 17.11.2020 hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Bergrheinfeld den Entwurf des Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans „Riedelgelände“ in der Fassung der 1. 
Teiländerung vom 27.10.2020 gebilligt und beschlossen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung	gemäß	§	3	Abs.	2	BauGB	und	die	
Beteiligung	der	Fachbehörden	und	der	sonstigen	Träger	öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. Der 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde am 30.11.2020 
ortsüblich bekannt gemacht.

Zu dem Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Riedelgelände“ in der Fassung der 1. Teiländerung vom 
27.10.2020	 wurden	 die	 folgenden	 Behörden,	 Träger	 öffent-
licher	 Belange	 und	 sonstige	 Institutionen	 gemäß	 §  4	Abs.	 2	
BauGB sowie die von der Planung berührten Nachbargemein-
den	gemäß	§ 2	Abs.	2	BauGB	mit	Schreiben	vom	01.12.2020 
beteiligt und um eine Stellungnahme bis zum 08.01.2021 
gebeten:

• Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

• Autobahndirektion Nordbayern

• Bayerisches	Landesamt	für	Denkmalpflege

• Bayernwerk Netz GmbH

• Bund Naturschutz, Kreisgruppe Schweinfurt

• Deutsche Telekom Technik GmbH, Bamberg

• E.ON Bayern, Strom- und Gasnetze

• Ferngas Nordbayern

• Gemeinde Geldersheim

• Gemeinde Grafenrheinfeld

• Gemeinde Waigolshausen

• Handwerkskammer Unterfranken

• IHK Würzburg-Schweinfurt

• Immobilien Freistaat Bayern

• Kreisheimatpfleger	Herr	Menz

• Landratsamt Schweinfurt, Kreisbauamt

• Landratsamt Schweinfurt, Bauamt Technik

• Landratsamt Schweinfurt, Untere Immissionsschutzbehörde
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• Landratsamt Schweinfurt, Umweltamt, Untere Naturschutzbehörde 

• Landratsamt Schweinfurt, Kreisbrandrat

• Landratsamt Schweinfurt, Gesundheitsamt

• Landratsamt Schweinfurt, Untere Wasserbehörde

• Marktgemeinde Werneck

• PLE doc GmbH

• Regierung von Mittelfranken, Luftamt Nordbayern

• Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern

• Regierung von Unterfranken, SG Raumordnung und Landesplanung

• Regionaler Planungsverband Main-Rhön

• Staatliches Bauamt Schweinfurt

• Stadt Schweinfurt

• TenneT TSO GmbH

• Überlandzentrale Lülsfeld eG

• Wasser-	und	Schifffahrtsamt,	Schweinfurt

• Wasserversorgung Rhön-Maintal-Gruppe

• Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen

• Zweckverband Fernwasserversorgung Franken

Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Riedel-
gelände“ in der Fassung der 1. Teiländerung vom 27.10.2020 
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit	 vom	07.12.2020	bis	einschließlich	08.01.2021	öffentlich	
ausgelegt. 

Die Gemeinde Bergrheinfeld hat mit Beschluss des Gemein-
derats vom 20.04.2021 die 1. Teiländerung des Vorhabenbe-
zogen Bebauungsplan „Riedelgelände“ in der Fassung vom 
02.03.2021 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlos-
sen.
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7   D A T E N -  U N D  R E C H T S G R U N D L A G E N
BAUGESETZBUCH (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G zur Vereinheitlichung des Energieeinspar-
rechts für Gebäude und zur Änderung weiterer Gesetze vom 
8.8.2020 (BGBI. I S. 1728) 

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).

BAYERISCHE BAUORDNUNG (BayBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 
2132-1-B), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2020 (GVBl. S. 663)

BAYERISCHES GEOLOGISCHES LANDESAMT & BAYERISCHES 
LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ (Hrsg.) (2003): Das Schutz-
gut Boden in der Planung. Bewertung natürlicher Bodenfunkti-
onen und Umsetzungen in Planungs- und Genehmigungsver-
fahren. München/Augsburg.

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK (BayLfSt) (2020): 
Statistik kommunal 2019. Gemeinde Bergrheinfeld B 09 678 
115. Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten. März 2020.

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR STATISTIK (2019): Demogra-
phie-Spiegel für Bayern. Berechnungen für die Gemeinde 
Bergrheinfeld bis 2037 (Beiträge zur Statistik Bayerns, Heft 
550). Juli 2019. München.

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (Mai 2018): Umwelt-
Atlas Bayern. 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DER FINANZEN, FÜR LAN-
DESENTWICKLUNG UND HEIMAT (Hrsg.) (2018): Landesent-
wicklungsprogramm Bayern (LEP). Stand: 01. März 2018. Mün-
chen. 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT; Gesundheit 
UND VERBRAUCHERSCHUTZ (Hrsg.) (2007): Arten- und Bio-
topschutzprogramm Bayern, Landkreis Schweinfurt. Augsburg.
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BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, LAN-
DESENTWICKLUNG UND ENERGIE (Hrsg.) (2020): Flächen-
sparoffensive.	München

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, LAN-
DESENTWICKLUNG UND ENERGIE (Hrsg.) (2020):  Ausle-
gungshilfe: Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs neuer 
Siedlungsflächen	 für	Wohnen	 und	Gewerbe	 im	 Rahmen	 der	
Landesplanerischen Überprüfung. 07. Januar 2020. München

ERNST, W., BIELENBERG, W., KRAUTZBERGER, M. (2018): Bau-
gesetzbuch. Band VI. E. Kommentar zur Verordnung über die 
bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 
- BauNVO). Stand 01.02.2018.

GEMEINDE BERGRHEINFELD (2005): Flächennutzungsplan in 
der Fassung der 5. Änderung vom 26.08.2005

GESETZ ÜBER DEN SCHUTZ DER NATUR, DIE PFLEGE DER 
LANDSCHAFT UND DIE ERHOLUNG IN DER FREIEN NATUR 
(Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Februar 2011 (GVBI. S. 82, 
BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Feb-
ruar 2020 (GVBI. S. 34)

GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung vom 
29.Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 290 
Elfte ZuständigkeitsanpassungsVO vom 19.6.2020 (BGBI. I S. 
1328). 

OBERSTE BAUBEHÖRDE IM BAYERISCHEN STAATSMINISTE-
RIUM DES INNERN (2019): P18/19 Planungshilfen für die Bau-
leitplanung in der Reihe Arbeitsblätter für die Bauleitplanung: 
Hinweise für die Ausarbeitung und Aufstellung von Flächen-
nutzungsplänen und Bebauungsplänen.

AUKTOR INGENIEUR GMBH (2019): Schallgutachten zur Nut-
zungsänderung Hilfsbetriebe Riedel Bau GmbH & Co.KG, 
Neubau Lehrlingswerkstatt, 23.07.2019 
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A B B I L D U N G S V E R Z E I C H N I S

Abb. 1:  
Ausschnitt des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bergrheinfeld  
mit Kennzeichnung der Lage des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans „Riedelgelände“,  unmaßstäblich                                     8

Abb. 2:  
Luftbild mit Kennzeichnung der Lage des Vorhabenbezogenen  
Bebauungsplans „Riedelgelände“,  unmaßstäblich           9

Tab. 1:  
Flächennutzungen im Änderungsbereich der 1. Teiländerung des  
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Riedelgelände“ vorher‚ 
(rechtskräftige Fassung vom 23.05.2016) und nachher  
(1. Teiländerung)                                                                            15

T A B E L L E N V E R Z E I C H N I S
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1 Schallgutachten zur Nutzungsänderung Hilfsbetriebe  
 Riedel Bau GmbH & Co.KG, Neubau Lehrlingswerk- 
 statt

 Auktor Ingenieure GmbH, 23.07.2019 

2 Nachrichtlich:  Anlage 6a des rechtskräftigen  
  Vorhabenbezogenen Bebauungsplans v. 23.05.2016:  
 Gestaltungsplan mit Kurzerläuterung und Ausgleichs- 
 ermittlung 

 Dietz und Partner GbR  Landschaftsarchitekten GbR,  
 06.05.2016

3 Nachrichtlich: Anlage 2 des rechtskräftigen  
  Vorhabenbezogenen Bebauungsplans v. 23.05.2016: 

 Unterlagen zur Speziellen artenschutzrechtlichen Prü- 
 fung 

 Struchholz, Freier Landschaftsarchitekt, 06.11.2013

A N H A N G
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A N H A N G  1  

Schallgutachten zur Nutzungsänderung Hilfsbetriebe 

Riedel Bau GmbH & Co.KG, Neubau Lehrlingswerkstatt

Auktor Ingenieur GmbH, 23.07.2019
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A N H A N G  2  -  N A C H R I C H T L I C H

Anlagen 6 und 6a des rechtskräftigen Vorhabenbezogenen Bebauungsplans v. 
23.05.2016: Gestaltungsplan mit Kurzerläuterung und Ausgleichsermittlung - 
unverändert 

Dietz und Partner Landschaftsarchitekten GbR, 06.05.2016
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- 1-2-schürige Pflege / Mähgutentnahme

Entwicklung von Magerwiesen aus Verbuschungskomplex

- Entfernen der Gehölze

- Mulchen bestehende Gras- und Krautfluren mit Entfernen

  des Mulchguts

- 1-2 schürige Mahd bzw. Mulchen bei starkem

  Gehölzanschlag

Graben

zeitweise wasserführend

Pflege- und Wirtschaftswege (Schotter)

Geltungsbereich
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erhalten und entwickeln

Neupflanzung von hochstämmigen (Wild-)Obstbeständen

n = Walnuss                       v = Vogelkirsche
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Verbuschungskomplex
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Magerrasen entwickeln aus Altgrasfluren

- Entfernen der Gehölze

- Umbruch

- Neueinsaat mit Magerwiesenmischung (Autochthon oder

  Heumulchansaat) aus regionalem Bestand

- 1-2-schürige Pflege / Mähgutentnahme

Entwicklung von Magerwiesen aus Verbuschungskomplex
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A N H A N G  3  -  N A C H R I C H T L I C H

Anlage 2 des rechtskräftigen Vorhabenbezogenen Bebauungsplans v. 23.05.2016: 

Unterlagen zur Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

Struchholz, Freier Landschaftsarchitekt, 06.11.2013 
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